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Der Vorstand des Kärntner Tischtennisverbandes bringt folgende Anträge  

für die Jahreshauptversammlung am 13.062025 ein. 

 

 

 

 

1)      Der KTTV stellt an die GV den Antrag, dass alle Vereine die an der KTTV Meisterschaft 
teilnehmen und keine NW Mannschaft stellen, den Jugendförderungsbeitrag zahlen 
müssen. (Bis jetzt zahlen nur die LL,OL und UL Vereine den Jugendförderungsbeitrag). 

         

2)      Der KTTV stellt an die GV den Antrag, für die Mannschaft Meisterschaft der 3.Klasse die RC 
Punkte von derzeit 900 auf 800 senken. 

 

 

 

 
 

 

Kärntner Tischtennis Verband 

Hubert Dobrounig e.h. 

Präsident KTTV 

 

 

 







ASKÖ - LANDSKRON - TISCHTENNIS
9523 Villach/Landskron, Volkshausstrasse 8
Obmann: Ingo Lenz, email: inqo.lenzl@qmx.at, konrad.treiber@live.com; 
ZVR-Zahl: 067138065

An den Kärntner Tischtennisverband
Primoschgasse 3
9020 Klagenfurt am Wörthersee Villach, am 10.05.2025

Der ASKÖ Landskron stellt folgende Anträge.

Antrag 1

Einsatz von Bundesligaspielern in der Kärntner - Liga. (Infolge Bundesligaspieler 
gennant)

Bundesligaspieler soll der Einsatz in der Kärntner Liga dann gestattet werden 
wenn mindestens 50% der Spiele absolviert werden.

Das gilt für Bundesligaspieler oberes und unteres Play off. (Damen und Herren).

Bei weniger als 50% wird nach Ansicht einiger Vereine (Spieler) die 
Meisterschaft verzehrt.

Weiteres sollen Spiele von Mannschaften eines Vereins und
Spielgemeinschaften in den ersten Runden ohne Verschiebungen absolviert 
werden.
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Antrag 2

Einsatz von Spielern mit nicht Öterreichischer Staatsbürgerschaft.

Grundsätzlich erlaubt nach den Statuten des KTTV.

Ein Spieler oder eine Spielerin (Infolge Spieler gennant) sollte einen 
Ordentlichen Wohnsitz /Hauptwohnsitz oder einer geregelten Arbeit/Studium 
nachgehen.

Belegbar durch einen Meldezettel oder einer Arbeitsbescheinigung des 
Arbeitgebers und ein Auszug aus der Sozialversicherung für 
Arbeiter/Angestellte.

Studierende ein Nachweis der Fakultät. Universität/Fachhochschule.

Für den ASKÖ Landskron

Obmann Ingo Lenz Villach, am 10.05.2025



 
 

Tischtennisverein Maria Saal 

Am Sonnenhang 18, 9063 Maria Saal 

 
 
 

 
Kärntner Tischtennis Verband TTV Maria Saal 

Primoschgasse 3 Am Sonnenhang 18 

9020 Klagenfurt 9063 Maria Saal 

 
 
 
 

Maria Saal, am 1.6.2025 
 
 
 
 
Antrag zur Behandlung bei der Jahreshauptversammlung 2025 des Kärntner Tischtennisverban-
des 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident Dobrounig, 

 

der Tischtennisverein Maria Saal stellt hiermit fristgerecht folgenden Antrag zur Behandlung bei der 

Jahreshauptversammlung 2025 des Kärntner Tischtennisverbandes, um einen aktiven Beitrag zur Wei-

terentwicklung des Tischtennissports in Kärnten zu leisten.  

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Michael Walzl  



Regelung zur Teilnahmeberechtigung von Bundesligaspielern an den allgemeinen 

Mannschaftsmeisterschaften des Kärntner Tischtennisverbandes 

 

§ 1 – Einschränkung der Spielberechtigung 

(1) Ein Spieler verliert die Spielberechtigung für sämtliche Bewerbe der allgemeinen Mannschaftsmeis-

terschaften des Kärntner Tischtennisverbandes (Kärntner Liga, Oberliga, Unterliga sowie 1. bis 3. Klas-

se), wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der Spieler absolviert im Verlauf derselben Saison mindestens zwei Einsätze in der 1. oder 2. Bun-

desliga gemäß den Bestimmungen des Österreichischen Tischtennisverbandes (ÖTTV), 

und 

 

b) der Spieler weist zum Stichtag 30. Juni der vorangegangenen Saison einen RC-Punktewert von 

mehr als 1850 in der Einzelrangliste des ÖTTV auf. 

 

(2) Die Einschränkung der Spielberechtigung gemäß Abs. 1 tritt mit Absolvierung des zweiten Bundes-

ligaeinsatzes in Kraft und gilt für den restlichen Verlauf der laufenden Saison. 

 

§ 2 – Ausnahmen von der Einschränkung 

(3) Spieler, deren RC-Punktewert am Stichtag 30. Juni der vorangegangenen Saison 1850 oder weni-

ger beträgt, bleiben unabhängig von der Anzahl der Bundesligaeinsätze in der laufenden Saison in 

der allgemeinen Kärntner Mannschaftsmeisterschaft spielberechtigt. 

(4) Ungeachtet der Bestimmungen in § 1 und § 2 Abs. 3 bleiben Spieler, die gemäß der Altersklas-

seneinteilung des Österreichischen Tischtennisverbandes (ÖTTV) in der laufenden Saison einer Nach-

wuchsklasse (U11–U21) angehören, uneingeschränkt spielberechtigt, unabhängig von der Anzahl 

ihrer Bundesligaeinsätze oder ihrer RC-Punktezahl. 



(5) Spieler, die gemäß §1 in den allgemeinen Mannschaftsbewerben nicht spielberechtigt sind, bleiben 

in Nebenbewerben (Damenbewerbe, Seniorenbewerbe, Nachwuchsbewerbe…) uneingeschränkt 

spielberechtigt. 

(6) Cupbewerbe – sowohl des KTTV als auch des ÖTTV – sind von dieser Einschränkung ausge-

nommen. Alle Spieler sind in diesen Cupbewerben unabhängig von Bundesligaeinsätzen oder RC-

Punkten voll spielberechtigt. 

(7) Die Einschränkungen gemäß § 1 gelten nicht für die Teilnahme an Landes- oder Staatsmeister-

schaften.  

 

Beispiel 1 – Verlust der Spielberechtigung (§ 1) 

Spieler A: 1.900 RC-Punkte, 2 Bundesligaeinsätze 

→ Spielberechtigung erlischt ab dem 2. Einsatz in allgemeinen Mannschaftsbewerben. 

 

Beispiel 2 – Spielberechtigung trotz Bundesligaeinsätzen (§ 2 Abs. 3) 

Spielerin B: 1.800 RC-Punkte, 3 Bundesligaeinsätze 

→ Bleibt uneingeschränkt spielberechtigt, da RC-Punkte ≤ 1.850. 

 

Beispiel 3 – Uneingeschränkte Spielberechtigung für Nachwuchsspieler (§ 2 Abs. 4) 

Spieler C: Nachwuchsspieler, 1.920 RC-Punkte, 4 Bundesligaeinsätze 

→ Bleibt unabhängig von RC-Punkten und Einsätzen voll spielberechtigt. 

 



Begründung und Ziele des Antrags:  

 

Sicherung der sportlichen Fairness und Chancengleichheit 

- Verhindert, dass starke Bundesligaspieler in deutlich schwächeren Landesklassen eingesetzt werden. 

- Schützt die unteren Ligen vor Wettbewerbsverzerrungen durch überlegene Einzelspieler. 

- Gewährleistet einen fairen und leistungsbezogenen Wettbewerb in allen Phasen (Meistertitel, Aufstieg, 

Abstieg). 

- Erhält die sportliche Ausgeglichenheit und Attraktivität der Mannschaftsmeisterschaften. 

- Fördert die regionale Spielerentwicklung und schafft ein motivierendes Umfeld. 

 

Stärkung der Identität und Eigenständigkeit der Kärntner Ligen 

- Kärntner Meisterschaften sollen als eigenständiger, ernstzunehmender Bewerb wahrgenommen wer-

den – nicht als „Zweitspielwiese“ für Bundesligaakteure. 


